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dem Qter durch das bürgerliche Eſe zugeſtandene Vermögensreſt
ſo gering wäre, daſs mit ſeiner Familie auch bei geziemender
Einſchränkung nicht ſtandesgemäß davon leben könnte, dürfte der
Sohn das etwa unrechtmäßig Entwendete dem Qter zurückerſtatten.
Dieſer Fall wird aber ſchwerlich vorliegen. Im Gegentheil, da die
von den drei Söhnen beiſeite geſchafften Summen wahrſcheinli zu
deren Unterhalt ausreichen, ˙ beſitzt der Qter mehr als das Noth
wendige und die Ohne ſind verpflichtet, E viel, als der Qter ihnen
davon zukommen läſst, den Gläubigern reſtituieren; denn das
ſelbe iſt den Gläubigern auf einen irrthümlichen Rechtstitel hin ent

worden, nämlich mit Rückſicht auf die vermeintliche ittel
loſigkeit der ohne
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VI (Materielle Abgötterei und Conſecration einer
nicht auf em Altarſteine Co befin  lchen
Hoſtie.) Die ber einen ſolchen Fall im Heft II. ahrgang 1897,
erſchienene Entſcheidung (Seite 622), Im Ganzen richtig, dürfte
ein paar Unrichtigkeiten enthalten, auf we hiemit hingewieſen
er

ort wird geſagt, die Anbetung eſu Chriſti in der Monſtranz
IN CaSUu (in der Monſtranz befindet ſich neben der kleinen, conſecrierten
Oſtie eine nicht conſecrierte große) ſei materielle Abgötterei, weil
die Gläubigen ihre Anbetung unbedingt auf die große Hoſtie richten,
un welcher thatſächlich Chriſtus nicht gegenwärtig iſt Das könnte
doch mit einigem Grunde bezweifelt erden Freilich meint das Volk,
und muſs meinen, daſs II  u in der großen Hoſtie gegenwärtigſei ber ſeine Intention iſt doch wohl erart, daſs C8 den re
Im Sacramente gegenwärtigen Chriſtus anbeten will
Da Chriſtus hier (in der Monſtranz thatſächlich im Sacramente
gegenwärtig iſt, ſo kann wohl dieſe Anbetung kaum materielle Ab
götterei genann werden.

Es dürfte ferner kaum richtig oder glücklich ſein agen,
11  6 eine Anbetung auf die Aceidentien“. Genau geſagt, richtet
der Chriſt ſeine Anbetung mittels der Accidentien, die ihm den
gegenwärtigen Heiland zeigen, auf Chriſtum, von dem EU Über⸗
zeug iſt, daſs Unter den Acecidentien gegenwärtig iſt ollte man
aber das Vorliegen einer materiellen Abgötterei 111 für die
jenigen zugeben, die große Hoſtie wirklich ehen, ſo müſste
dies doch bezüglich derjenigen geleugnet werden, welche, ſei S nfolge
großer Entfernung vom ar, ſei eS nfolge von endung des
Lichtes, ſei * infolge Niederſchlagens der Ugen, die Hoſtie gav
nicht ſehen; denn dieſe richten ihre nbetung mn keiner Weiſe formell
auf die In der großen Hoſtie gegenwärtige Ubſtanz, ondern nur

auf den In der onſtranz ſacramental gegenwärtigen Gottmenſchen.
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Endlich dürfte 0 „Verleitung zur materiellen Abgötterei“
3u agen ſein „Veranlaſſung materieller Abgötterei“, da „Verleitung“
uL bei formellen Sünden gebrau wird

Das Verfahren des Kaplans, der die in der Monſtranz
befindliche große Hoſtie conſecriert, Aunt den groben Fehler der Ex
poſition einer unconſecrierten Hoſtie gutzumachen, dürfte doch viel
leicht in Casu ſubjectiv gebillig werden können. Er hat S mit einem
chweren Fehler thun; einen anderen Weg zur Correctur findet
bv nicht, da S ihm moraliſch unmögli ſchein die vom Pfarrer
exponierte große Hoſtie vor den ugen des Volkes wieder weg
zunehmen; und ſo kann nun wo da dringende Bedürfnis, daſs
die exponierte Hoſtie conſecriert ſein ſollte, wichtig ſein,
die Conſecration einer außerhalb des Corporale befindlichen Materie
rlaubt zu machen.

wird die Frage berührt, ob die Conſecration einer Materie,
die ſich infolge Unaufmerkſamkeit des Conſecranten außerhalb des
Corporale befindet, giltig ſei, und geſagt „Die Giltigkeit einer ſolchen
Conſecration werde zwar vielen Theologen befürwortet, jedo
von den meiſten verneint; und zwarx darum, eil man nicht annehmen
könne, daſs der Prieſter die Intention gehabt habe, eine Conſecration
vorzunehmen, welche eine ſchwere Uunde involvieren würde“.
dürfte ſchwer zu unterſuchen ſein, Vie viele Theologen , und Vie
viele Nein agen, und noch chwerer, feſtzuſtellen, welchen Einfluſsdas Zahlenverhältnis auf die Entſcheidung der rage aben würde.
EL entſchieden i ſt die bejahende Anſich die richtigeJene Geſinnung des Prieſters, nicht die Vorſchriften der Kirche
zu handeln, kann Nur zur Interpretation einer zweifelhaften Intention
benützt werden, nicht aber zur Beurtheilung einer er vorhandenen.Wenn ſodann eine allgemeine Geſinnung und darin implicite liegendeIntention mit einer ſpeciellen, unmittelbar die andlung bewirkenden
Intention mn materiellen Widerſpruch kommt, ˙ obſiegt ohne Zweifeldie letztere, vorausgeſetzt, daſs ſie nicht eine bedingte war, und zwareine bedingte gerade un jenem Punkte, In welchem der materielle
Widerſpruch vorhanden iſt Der Prieſter conſecriert aber in der Regelunbedingt. Wenn 8 aber richtig iſt, daſs gewiſſe Bedingungen1DS0 mn der Intention eingeſchloſſen ſind (e natura actionis. IIOI
decreto agentis), ſo ſind dies 2 Bedingungen der Möglich⸗keit, Wahrheit und Giltigkeit, nicht aber der Erlaubtheit. Ueber  2  —
dies, die Sache oncret gefaſst was würde der Prieſter, infolgeſeiner allgemeinen Intention, thun, ſobald den Fehler bemerkt?
Würde * nicht conſecrieren? nein, ſondern die aterie auf das
Corporale bringen Endlich ſind die Folgen der beſchränkten Intention
ſchlimmer als die der abſoluten. Die abſolute hat nUur die materielle
Uebertretung einer kirchlichen Vorſchrift zur Olge; die beſchränkteaber die Ungewiſsheit einer Conſecration, die Unmöglichkeit der
Expoſition und, was noch viel mehr iſt, eventuell der Communion
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der Gläubigen. Man müſste alſo vielmehr annehmen, daſs der Con
ecrans ſo etwa  U gewiſs nicht wolle, und lieber einen materiellen
Fehler zulaſſen, als olche Folgen herbeiführen olle Wir machen
hierbei darauf aufmerkſam, welch bedenklicher Fehler CS 7  wäre, wenn
ein Prieſter Ant nfange ſeiner Thätigkeit die allgemeine und excluſive
Intention faſſen würde, niemals das, vaS nicht auf dem Corporale
iſt, conſecrieren. Er mache vielmehr den Inſten Vorſatz das zu
Conſecrierende immer aufs Corporale zu ſtellen, und gewöhne ſich
dies 0 im einzelnen Falle aber conſecriere ETL abſolut, ohne ſich
durch eine allgemeine Intention beirren zu laſſen aber
enn Confrater ſo eine unglückliche Intention gefaſst aben, ſo itten
ir ihn ringend, ſie ſofort zurückzunehmen. Das iſt da einzig
Richtige und Vernünftige. Er ird dann wohl immer das Ciborium
oder die Expoſitionshoſtie aufs Corporale thun, hat * aber ein⸗
mal überſehen, und ſie daneben, jedo natürlich auf dem Altare,
ſtehen laſſen ſo wird 2 ſie dann gleichwohl conſecriert aben, und
wird deſſen froh ern

Frei ng Dr Sickenberger.
VII Die Oelung un der Sterbeablaſs 8u

conditione, 81 dignus oder dispositus es.) Die Im
Artikel „Seelſorgliche Behandlung der Concubinarier anit Sterbebette“

Heft 1897, 137) geäußerte Meinung, daſs der ewuſstlos
darniederliegende Concubinarier, weil V nach der Verſicherung ſeiner
Zuhälterin den Prieſter verlangt hat, die absolutio und die
Oelung mit dem Sterbeablaſſe Sub cConditione (in dem geſetzten
Falle ſelbſtverſtändlich „Sl ignus“) zu penden veranlaſst
einen Mithruder 3 der Anfrage, ob iun dem beſprochenen Falle
die letzte Oelung nicht vielmehr ohne Bedingung, absolute geſpendet
werden müſſe Dieſe Anfrage iſt noch Ahin ergänzen, ob nicht
auch die absolutio bedingungslos ertheilt werden könnte oder ſollte.

Erörtern Dir zuerſt die rage ber die ſacramentale Abſolution.
In dieſer Hinſicht iſt bei bewuſstloſen katholiſchen Kranken

ihr bisheriges Vorleben und der m  an zu berückſichtigen,
ob ſie mn Gegenwart des Prieſters oder überhaupt vor wenigſtens
Einem Zeugen Zeichen der Reue geben oder egeben
haben Als Zeichen der Reue ſind anzunehmen: Die nrufung
Gottes, das Ausſprechen der heiligſten Namen, ein auch nUuL kurzes
ebet, Selbſtſegnung mit dem Kreuzzeichen, Halten des Roſenkranzes
Oder eines Kreuzes In der Hand, der Kranke ſe einen
rieſter verlangt, einer ihn gerichteten rage, ob eimn Prieſter
geholt werden 0  E, zuſtimmt oder doch nicht widerſpri

Hat der Kranke bis Ahin ch i ſtli ch 96 lebé , oder mit anderen
orten, hat ſeinen katholiſchen Glauben bekannt und religiöſen
(ben ſich ſoweit betheiligt, daſs ELr allgemein für einen katholiſchen
Chriſten gehalten werden konnte: ſo iſt ihm Iim Uſtande der Be⸗


